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Vergütung SGB XII:  
Die Schiedsstelle 
setzt zurück
 
NebeN deN INvestItIoNskosteN kaNN mIt dem sozIalhIl-
feträger auch dIe vergütuNg für aNdere verrIchtuN-
geN vereINbart werdeN. auch sIe sINd eIN für dIe wIrt-
schaftlIchkeIt wIchtIger uNd NotweNdIger bestaNdteIl 
der gesamtvergütuNg. bleIbeN dIe verhaNdluNgeN 
ergebNIslos, eNtscheIdet dIe schIedsstelle auf aNtrag 
auch rückwIrkeNd.

nen, kann er eine leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung 
nach § 75 SGB Xii abschließen. 

BSG-UrteIl VeränDerte GänGIGe SchIeDSStellen-praXIS
Kann in der Verhandlung keine auskömmliche Vergütung vereinbart 
werden, steht dem Pflegedienst der Weg in die Schiedsstelle offen. Bis-
her haben viele Sozialhilfeträger die Vergütungsverhandlungen durch 
immer neue Detailfragen unnötig in die länge gezogen. Diese Verzöge-
rungstaktik geht seit der Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) 
vom 23. Juli 2014, az.: B 8 So 2/13 R, nicht mehr auf: Die Kasseler Richter 
haben mit diesem wegweisenden Urteil die Entscheidungspraxis von 
SGB Xii-Schiedsstellen grundlegend verändert. 

Wegen des Wortlautes von § 77 absatz 2 SGB Xii herrschte bisher die 
auffassung vor, Schiedsstellen könnten Vergütungen und investitions-
kosten mit Wirkung frühestens ab dem tag festsetzen, an dem der an-
trag einer Vertragspartei dort eingegangen ist. Dieser antrag kann erst 
nach ablauf von sechs Wochen, nachdem eine Partei schriftlich zu Ver-
handlungen aufgefordert hat, gestellt werden. Waren die Verhandlun-
gen über Vergütungen oder investitionskosten einer Einrichtung nicht 
innerhalb dieser sechs Wochen abgeschlossen, waren die Einrichtungen 
aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, selbst dann die Schiedsstel-
le anzurufen, wenn eine Einigung mit dem Kostenträger noch möglich 
erschien. Umgekehrt mussten sie erhebliche wirtschaftliche Einbußen 
in Kauf nehmen, wenn sie aus Rücksicht oder in der Hoffnung auf eine 
womöglich doch noch gelingende Verständigung auf den Schiedsantrag 
zunächst verzichteten.

e in ambulanter Pflegedienst rechnet verschiedene leistungen mit 
verschiedenen Kostenträgern ab. Die Vergütungen der Behand-
lungspflege nach SGB V sowie der Grundpflege, Hauswirtschaft 

und Betreuung nach SGB Xi sind regelmäßig auf der Basis kollektiver 
Verhandlungen durch die Verbände vereinbart. Nur wenige träger ver-
handeln sie individuell. Werden sozialhilfebedürftige Patienten versorgt, 
sind mit dem träger der Sozialhilfe weitere Vereinbarungen zu schließen.

InVeStItIonSkoSten: paUSchale oDer eInzelVereInBarUnG
Bei den investitionskosten sind meist zwei Wege denkbar. Der träger kann 
entweder einer landesweiten Empfehlung folgend eine Pauschale ver-
einbaren oder er schließt eine Einzelvereinbarung mit dem zuständigen 
Sozialhilfeträger ab und vereinbart die Übernahme seiner tatsächlichen 
investitionskosten. in diesem Fall werden die Kosten Punkt für Punkt hin-
sichtlich ihrer angemessenheit durch die zuständige Behörde geprüft. 

VerGütUnGSVereInBarUnGen nach § 75 SGB XII
in gleicher Weise lässt sich auch eine Vereinbarung über die Vergütung 
der sogenannten anderen Verrichtungen schließen. Bei der Sozialhilfe 
gilt der Bedarfsdeckungsgrundsatz. Das bedeutet, dass alle notwendi-
gen Bedarfe bei sozialhilfebedürftigen Menschen gedeckt und die ent-
sprechenden Hilfen gewährt werden müssen. Da insbesondere in der 
Vereinbarung nach SGB Xi, an die auch der Sozialhilfeträger gebunden 
ist, längst nicht alle denkbaren leistungen bedacht sind, verbleiben an-
dere Verrichtungen, die bei entsprechendem Bedarf übernommen wer-
den müssen. Den Privatleistungskatalog erkennen viele Sozialhilfeträger 
jedoch nicht an. Will der Pflegedienst diese leistungen dennoch abrech-
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Heimrecht versus Bauordnungsrecht:  
Die Anforderungen an Wohngemeinschaften

Einem Pflegedienst, der eine ambulant betreute 
Wohngemeinschaft betrieb, untersagte eine Bau-
behörde in NRW die Nutzung. Die WG-Bewohner 
mussten ausziehen. Das Verwaltungsgericht wies 
die Klage des Pflegedienstes ab, obwohl die WG 
mit Zustimmung der Heimaufsicht bereits seit 
fünf Jahren betrieben wurde. Im Jahr 2007 hat-
te der Inhaber des Pflegedienstes eine Bauge-
nehmigung für den Umbau eines Wohnhauses 
erhalten. Allerdings hatte er bei der Baubehörde 
keine Unterlagen zu der geplanten Nutzung als 
Demenz-WG vorgelegt, sodass die Behörde von 

einer reinen Wohnnutzung ausging. Noch im glei-
chen Jahr wurde der Betrieb der WG nach erfolgter 
Zustimmung durch die Heimaufsicht aufgenom-
men. Zunächst fiel die WG noch unter das HeimG, 
später stellte die Heimaufsicht fest, dass sie nicht 
dem Geltungsbereich des WTG NRW unterliege.

Als die Bauaufsicht im Jahr 2012 eher zufällig 
eine Besichtigung des Hauses vornahm, wurde 
ihr die Nutzung als Demenz-WG bekannt. Einige 
Monate später erhielt der Pflegedienst die Nut-
zungsuntersagung. Im gerichtlichen Eilverfahren 
hatte man sich auf die Durchführung von Über-
gangsmaßnahmen geeinigt. Im Hauptsachever-
fahren wies nun das VG die Klage des Dienstes ab. 

Die genehmigte Nutzung umfasse lediglich die 
„Wohnnutzung“. Bei der WG handle es sich dem-
gegenüber um eine „Einrichtung mit Pflege- und 
Betreuungsleistungen“. Beide Wohnformen seien 
im bauordnungsrechtlichen Sinne zwingend von-
einander abzugrenzen. Wesentlich für die Einord-
nung der WG als eine solche Einrichtung sei die 
Konzeption, nach der ausschließlich pflegebe-
dürftige Menschen in der Einrichtung aufgenom-
men werden sollten. Dass die WG nicht unter der 
WTG falle, sei im bauordnungsrechtlichen Sinne 
irrelevant.

> VG Gelsenkirchen, Urteil vom 11.9.2014;  

az: 5 k 873/13

VerGütUnGSVereInBarUnGen aUch rückwIrkenD möGlIch
Diese paradoxe Zwangslage hat das BSG nun beseitigt und eine Fest-
setzung der Vergütungen und investitionskosten für Zeiträume vor der 
antragstellung bei der Schiedsstelle für zulässig erklärt. Einen konkre-
ten Zeitpunkt, wie weit in die Vergangenheit zurück die Vergütungen 
vereinbart werden können, nennt das BSG zwar nicht. Die Rückwirkung 
muss aber bei rechtzeitiger Verhandlungsaufforderung sogar bis zum 
Ende der Geltungsdauer der vorausgehenden Vergütungsvereinbarung 
reichen können. Das Gericht stützt sich nämlich auf den Grundsatz der 
Prospektivität. Danach müssen Vergütungen für zukünftige Zeiträume 
zwischen leistungserbringern und Kostenträgern verhandelt und ver-
einbart werden. Nach auffassung des achten Senats soll der Grundsatz 
der Prospektivität aber nur verhindern, dass Vereinbarungen für Zeit-
räume abgeschlossen werden, über die gar nicht verhandelt worden ist. 

hennInG SaUer

 > Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht 

und Sozialrecht in der Fachkanzlei für die  

Sozialwirtschaft Iffland Wischnewski Rechtsanwälte, 

Darmstadt. 

E-Mail: info@iffland-wischnewski.de

Fo
to

: a
lE

X
a

N
D

ER
 H

Ei
M

a
N

N

praXIS-tIpp

•	 soweit für besondere leistungen keine vergütung mit den ver-
tragsparteien nach § 89 sgb XI vereinbart ist, können diese als 
Privatleistungen angeboten werden.

•	 der träger der sozialhilfe übernimmt die vergütung dieser leis-
tungen nur dann, wenn hierüber eine entsprechende vereinba-
rung geschlossen wurde und ein bedarf des hilfebedürftigen 
notwendig gedeckt werden muss.

•	 kommt eine vereinbarung über die vergütung dieser leistun-
gen nicht zustande, entscheidet die schiedsstelle sgb XII auf 
antrag auch rückwirkend.

Eine Rückwirkung für Zeiträume dagegen, die bereits Bestandteil der 
Verhandlungen und der vorgelegten Kalkulation waren, hält das BSG 
für zulässig. insofern dürfte eine Rückwirkung sogar bis frühestens zu 
dem Zeitpunkt möglich sein, zu dem eine Partei zu Verhandlungen auf-
gefordert hat, sofern dieser nur nach dem Ende der vorausgegangenen 
Vergütungsvereinbarung liegt. Die Schiedsstellen werden also bei recht-
zeitiger Verhandlungsaufforderung künftig auf entsprechenden antrag 
die Vergütungen nahtlos an den abgelaufenen Vergütungszeitraum an-
schließend festzusetzen haben. 

 www.iffland-wischnewski.de

 HäUSlicHE PFlEGE | 03.2015

59recht & GeSetz

UrteIle ...


